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 Q I-Massnahmen gem. DZV (ab 1.1.2023) Vernetzungsmassnahmen 
Ziele unterstützt die Förderung von z. B. Feldhase, Feldlerche und 

Ackerbegleitflora 
Gesamthafte Förderung von UZL-Arten  
Bedingungen für UZL-Arten auf Produktionsflächen deutlich 
verbessern  

Anbau Intensivanbau möglich (konventionell und Bio) Deutlich extensivierter Anbau 
Beitragshöhe 300 Fr./ha  500 Fr./ha  
Anrechenbarkeit Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an 

Biodiversitätsförderflächen nach Absatz 1 darf durch die 
Anrechnung von Getreide in weiter Reihe (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) 
erfüllt werden; nur diese Fläche ist zur Erfüllung des erforderlichen 
Anteils an Biodiversitätsförderflächen nach Artikel 14 Absatz 1 
anrechenbar; Betriebe, welche die 3.5 %-Anforderung nicht 
umsetzen müssen, können Getreide in weiter Reihe nicht an die 7 
% anrechnen lassen 

siehe Q I 

Getreide Sommer- und Wintergetreide Weizen, Dinkel, Emmer, Einkorn, Sommergetreide  
Saatmuster mindestens 40 % der Anzahl Reihen über die Breite der 

Sämaschine ungesät; Reihenabstand in ungesäten Bereichen 
mindestens 30 cm 

siehe Q I 

Untersaaten Klee- und Klee-/Grasmischungen erlaubt keine Untersaaten 
Saatstärke/-menge nicht geregelt Saatmenge gemäss Reduktion der angesäten Reihen auf die 

Fläche bezogen um mind. 40 % reduziert 
Düngung erlaubt an erwartete Ertragsreduktion angepasst; nur Hofdünger  
PSM erlaubt (unter Vorbehalt Anh. 4 Ziff. 17.1.4 DZV) kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
Herbizid und 
Unkrautregulierung 
im Frühling 

einmalige Herbizidanwendung oder einmaliges Striegeln bis 15. 
April  
 

keine Herbizidanwendung; einmaliges Striegeln bis 15. April   

Lagekriterium, 
Mindestgrösse 

keine Es können nur Getreideflächen angemeldet werden, die 
zusammenhängend mindestens 20 Aren gross sind und eine 
Breite von mindestens 20m aufweisen und ausserhalb einer 
Bauzone sind. Die Flächen dürfen nicht mehr als an einer Seite 
direkt an einer viel befahrenen Strasse liegen.  

Abschluss mit 
Quersaat 

Quersaat möglich, Saatmuster ist auch in Quersaat einzuhalten Quersaat obligatorisch 

 


